
 
 
 
 
 
 
 
SPD-Fraktion – Servatiusweg 19-23 – 53332 Bornheim 

 
Herrn 
Bürgermeister Christoph Becker 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 
 

Bornheim, 03.06.2024 
 

 
 
 

Durchführung von straßenverkehrsrechtlichen Anhörungsverfahren 
 
Hier: Große Anfrage gem. § 19 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Becker, 
 
die Verwaltung hat in der Vergangenheit in unregelmäßigen Zeitabständen über die 
anstehenden bzw. nicht in Angriff genommenen straßenverkehrsrechtlichen 
Anhörungsverfahren nach § 45 der StVO berichtet. 
 
Dabei wurde deutlich, dass eine Vielzahl dieser Verfahren bisher nicht durchgeführt oder 
nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. 
 
Vor diesem Hintergrund bittet die SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung des Ausschusses für 
Mobilität und Verkehrsentwicklung um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen:  
 

1. Wie viele straßenverkehrsrechtliche Anhörungsverfahren liegen insgesamt an und 
wie stellt sich die Anzahl der Verfahren dar, die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
bearbeitet werden konnten? 

 
2. Gibt es seitens des Amtes 9 für die nicht bearbeiteten Verfahren eine Prioritätenliste 

und wenn ja, nach welchen Kriterien wird dabei vorgegangen? 

 
3. Welcher Zeitrahmen wird benötigt, um die ausstehenden Anhörungsverfahren unter 

Berücksichtigung der jetzigen Personalsituation zu bearbeiten und abzuschließen? 

 
4. Wie stellt sich der Sachstand bei den Seitenradarmessungen dar unter 

Berücksichtigung der Fragen 1 – 3? 

 
5. Inwieweit und nach welchen Kriterien werden die Ortsvorsteher noch in die 

straßenverkehrsrechtlichen Verfahren mit einbezogen? 
 

SPD-Fraktion 

im Rat der Stadt Bornheim 

 



Für die Beantwortung herzlichen Dank  
und freundliche Grüße 
 
Wilfried Hanft, Thomas Schmitz und Fraktion 


